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Kantonsrat 

B 30 

Traktandum 5 / Neuregelung des Bettelns im öffentlichen Raum; Entwurf 

Änderung des Übertretungsstrafgesetzes / Justiz- und Sicherheitsdepartement 

1. Antragsteller/in Irina Studhalter 

Paragraf § 6 Abs. 2; § 12 Abs. 2 und § 34 Abs. 3 

Antrag: 

§ 6 Abs. 2: Die Strafbehörde Der Richter oder die Richterin verständigt die Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde 

 

§ 12 Abs. 2: Die Strafbehörde Der Richter oder die Richterin kann das Tier töten 

lassen. 

 

§ 34 Abs. 3: Stehen der Täter oder die Täterin in so nahen Beziehungen zur 

begünstigten Person, dass sein oder ihr Verhalten entschuldbar ist, kann die 

Strafbehörde der Richter oder die Richterin von einer Bestrafung Umgang nehmen 

(Art. 305 Abs. 2 StGB). 
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